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BETREFFZuständigkeit des BfDI für UIG
HIER Ihre Mail vom 13.11.2020

Sehr geehrte Frau Stein, 

Das Bundeskabinett hat den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Umweltschadens-
gesetzes, des Umweltinformationsgesetzes (UIG) und weiterer umweltrechtlicher Vor-
schriften bereits im September dieses Jahres beschlossen. 

Die Beratung des Gesetzentwurfes im Bundestag soll in den kommenden Monaten erfol-
gen. Bei zügigem weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens  könnte die Änderung des 
UIG, mit der dem BfDI die Ombudsfunktion auch für das UIG des Bundes übertragen wird, 
bereits im 1.Halbjahr 2021 in Kraft treten.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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